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Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich

Gemeinde Mallentin

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/04GV/2011-020
öffentlich

06.10.2011
Gehrke, Nancy

1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Mallentin über 
die Erhebung einer Hundesteuer
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

19.12.2011 Gemeindevertretung Mallentin

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Mallentin beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der 
Gemeinde Mallentin über die Erhebung einer Hundesteuer.
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Sachverhalt: 

Aufgrund der Haushaltslage und dem damit verbundenen Haushaltssicherungskonzept ist 
die Anhebung der Steuersätze zu beschließen. Weiterhin wird empfohlen, die Gültigkeit der 
Steuermarken nicht zu begrenzen. Durch die Übersendung neuer Steuermarken alle 5 Jahre 
entstehen der Gemeinde Mallentin unnötige Kosten.

Finanzielle Auswirkungen:
Es ergeben sich Mehreinnahmen von ca. 580€/Jahr.

Anlage/n:
- 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Mallentin über die Erhebung einer 
Hundesteuer



1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Mallentin über die 
Erhebung einer Hundesteuer

vom __________

Auf der Grundlage des § 5 Absatz 1 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 
Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) und der §§ 1-3 und 17 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V S. 146), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833) 
wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Mallentin vom __________ die 
1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Mallentin über die Erhebung 
einer Hundesteuer erlassen:

Artikel 1
Änderung der Satzung

Die Satzung der Gemeinde Mallentin über die Erhebung einer Hundesteuer vom 23. 
Oktober 2001 wird wie folgt geändert:

1. Der § 5 (Steuermaßstab und Steuersatz) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr 

 für den 1. Hund 23,00 €
 für den 2. Hund 46,00 €
 für den 3. und jeden weiteren Hund 92,00 €

2. Der § 13 (Steuermarken) Absatz 3 wird ersatzlos gestrichen.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

Mallentin, den __________

Wigger
Bürgermeisterin (Dienstsiegel)

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften 
verstoßen wurde, können diese gemäß § 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese 
Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 
Bekanntmachungsvorschriften.



Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich

Gemeinde Mallentin

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/04GV/2011-022
öffentlich

21.11.2011
Gehrke, Nancy

4. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Mallentin über 
die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des 
Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

19.12.2011 Gemeindevertretung Mallentin

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Mallentin beschließt die 4. Satzung zur Änderung der Satzung der 
Gemeinde Mallentin über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge 
des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine.
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Sachverhalt: 
Aufgrund der Neukalkulation der Verwaltungsgebühren für den gesamten 
Verwaltungsbereich (Stadt Grevesmühlen und Gemeinden des Amtes Grevesmühlen - Land) 
ist der Gebührensatz für die Umlage des Wasser- und Bodenverbandes zu überprüfen.

Der Gebührensatz verringert sich von bisher 8,66 €/ha auf 8,54 €/ha. Die Kalkulation ist der 
Beschlussvorlage beigefügt. 

Finanzielle Auswirkungen:
Es ergeben sich keine finanziellen Nachteile, die sich die Erträge mit dem zu zahlenden Beitrag an 
den Wasser- und Bodenverband nahezu decken.

Anlage/n:
- 4. Satzung zur Änderung der Satzung
- Kalkulation Verwaltungsgebühren
- Kalkulation Gebührensatz



4. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Mallentin über die 
Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und 

Bodenverbandes Stepenitz-Maurine
vom __________

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 
777), des § 3 des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden 
(GUVG) vom 4. August 1992 (GVOBl. M-V S. 458), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 17. Dezember 2008 (GVOBl. M-V. S. 499) sowie der §§ 1, 2, 6 und 7 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V S. 146), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833) 
wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Mallentin vom __________ die 
4. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Mallentin über die Erhebung 
von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und 
Bodenverbandes Stepenitz-Maurine erlassen:               

Artikel 1
Änderung der Satzung

Die Satzung der Gemeinde Mallentin über die Erhebung von Gebühren zur Deckung 
der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine vom 10. 
April 2001 wird wie folgt geändert:

1. Der § 3 (Gebührenmaßstab und Gebührensatz) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

(2) Der Gebührensatz beträgt ab dem Jahr 2012 einheitlich 8,54 €/ha.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

Mallentin, den __________

Wigger
Bürgermeisterin (Dienstsiegel)

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften 
verstoßen wurde, können diese gemäß § 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese 
Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 
Bekanntmachungsvorschriften.



Gebührenkalkulation
Produkt: 552.02 Wasser- und Bodenverbände vor 2009 Unterabschnitt: 6900

1. Verwaltungsgebühren
Aufwandsarten PSK HHSt 2011 Plan 2010 Ist 2009 Ist 2008 Ist Durchschnitt 

Personalaufwendungen 502  23.900,00  16.017,47  22.809,87  22.500,00 

2010 Langzeitausfall wg.
Krankheit,  2008 anhand 2009
geschätzt

Gemeinkosten  5.975,00  4.004,37  5.702,47  5.625,00 
Anzahl VbE 0,75  0,75  0,75  0,75 
Sachkosten    7.900,00  7.882,05  7.560,21  7.969,29 
jährlicher
Verwaltungsaufwand
aufwand  37.775,00  27.903,89  36.072,54  36.094,29  36.647,28 
Gesamtfläche in ha  23.975,13 
Verwaltungsgebühr je
ha und Jahr 2012:  1,53 für alle GKZ

2007:  1,60 
Differenz: - 0,07 

2. Ermittlung Sachkosten (auf Basis Verwaltungsumlage)
2009 2008 2007 Durchschnitt

Gebäude 397.412,06 456.847,88 407.617,57
Abzug Saal 12% -47.689,45 -54.821,75 -48.914,11
Sachkosten 340.842,59 324.450,41 320.735,28
EDV 153.784,83 147.952,55 195.603,51
Einnahmen -219.372,95 -215.634,59 -204.064,63
Summe 624.977,08 658.794,50 670.977,62
Anzahl MA Kernverwaltung 62 62 62
Sachkosten pro Mitarbeiter 10.080,28 10.625,72 10.822,22
Anzahl VbE für WBV 0,75 0,75 0,75
Sachkosten für WBV 7.560,21 7.969,29 8.116,66 7.882,05

Verwaltungsgemeinschaft Grevesmühlen 
GB Finanzen

12.12.2011

E:\DatenGVM\CCEGOV\DCSTEMP\Allris\Work00022849A02_000002370.xls



Kalkulation Gebührensatz Wasser- und Bodenverband 
für die Gemeinde Mallentin

Grundsteuerpflichtige Fläche in ha 1.355,2480

Beitragseinheiten 1.397,10

Summe Beitragseinheiten (6,80 €/Beitragseinheit) 9.500,28 €

Verwaltungsgebühr (1,53 €/ha) 2.073,53 €

Gebühren inklusive Verwaltungsgebühr 11.573,81 €

Gebührensatz 8,54 €

Grundlage: Beitragsbuch 2011



Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich

Gemeinde Mallentin

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/04GV/2011-018
öffentlich

24.08.2011
Kolz, Petra

1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Mallentin über 
die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- 
und Geschicklichkeitsgeräten.
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Hauptausschuss Mallentin
Gemeindevertretung Mallentin

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mallentin beschließt die als Anlage beigefügte 
1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Mallentin über die Erhebung einer 
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten.
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Sachverhalt: 

Die Vergnügungssteuer ist eine örtlich erhobene Steuer. Sie wird auf der Basis des 
Kommunalabgabengesetzes und der Ortssatzung sowie der aktuellen Rechtsprechung 
erhoben.
Mit Beschluss vom 4. Februar 2009 hat der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts 
entschieden, dass eine Besteuerung bei Geldspielautomaten nach Stückzahl (fester 
Steuersatz je Spielgerät) mit Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz unvereinbar ist. Indem dieser 
Maßstab weder die Einspielergebnisse noch den Einsatz der Spieler berücksichtige, sei er 
"strukturell nicht geeignet (...), den notwendigen Bezug zum Vergnügungsaufwand der 
Spieler zu gewährleisten".
 
Da der Stückzahlmaß nicht mehr rechtmäßig ist, ist eine Änderung zwingend notwendig.

Seit dem Jahr 2007 sind in der Gemeinde Mallentin keine Geräteaufsteller mehr zu 
verzeichnen.
Die Vergnügungssteuereinnahmen betragen somit derzeit 0,00 Euro. 

Sollte es aber zu einer erneuten Aufstellung kommen, wäre die Spielgerätesteuersatzung der 
aktuellen Rechtsprechung angepasst. 

Information zum Einfluss dieser Entscheidung auf Leitbilder 
Leitbild 1 Leitbild 2 Leitbild 3 Leitbild 4 Leitbild 5 Leitbild 6 Leitbild 7 Leitbild 8

Finanzielle Auswirkungen:

derzeit keine, aber Erhöhung der Rechtssicherheit

Anlage/n:

1.) 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Mallentin über die Erhebung einer 
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten
2.) Satzung der Gemeinde Mallentin über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das 
Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten vom 24. Oktober 2001
3.) Umlandvergleich Spielgerätesteuer 2011

















Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich

Gemeinde Mallentin

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Hauptamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/04GV/2011-024
öffentlich

09.12.2011
Scheiderer, Pirko

Beschluss zu Gemeindefusionen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

19.12.2011 Gemeindevertretung Mallentin

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt:

1. Vertragsverhandlungen zu einer Gebietsänderung mit den Gemeinden Bernstorf, Börzow 
und Papenhusen aufzunehmen.

2. Die Bürgermeisterin wird bevollmächtigt, entsprechende Vertragsverhandlungen zu 
führen.

3. Die Gemeindevertretung ist sich darüber einig, dass der beiliegende Vertragsentwurf 
Grundlage für die weiteren Verhandlungen sein soll.

4. Die Gemeindevertretung macht eine endgültige Entscheidung zu einer Gebietsänderung 
vom Ausgang der nächsten Gesprächsrunde im Innenministerium des Landes Mecklenburg-
Vorpommern abhängig.

5. Die Bürgermeisterin wird bevollmächtigt, das Gespräch mit den Vertretern des 
Innenministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu führen.
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Sachverhalt: 
Am 28. Juni 2011 trafen sich die Bürgermeister der Gemeinden Bernstorf, Börzow und  
Mallentin (Amt Grevesmühlen-Land) sowie Papenhusen (Amt Schönberger-Land) mit Herrn 
Päleke im Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu einem 
Sondierungsgespräch hinsichtlich möglicher finanzieller Zuwendungen für den 
Zusammenschluss von Gemeinden. Herr Päleke machte deutlich, dass Zuschüsse nur dann 
gewährt würden, wenn die zukünftige Struktur wirtschaftlich tragfähig sei und mit der Fusion 
nicht nur das Ziel verfolgt werde, die 500-Einwohner-Grenze zu überschreiten. Aus Sicht von 
Herrn Päleke bestehe dabei kein Zeitdruck, Ziel sollte aber auf jeden Fall die Kommunalwahl 
2014 sein, da bereits für die nächste Legislaturperiode eine Gemeindegebietsreform 
angedacht werde. Für den Fall, dass die Gemeinden einen solchen Schritt jetzt zeitnah 
vertraglich fixieren, stellt er eine pauschale Zuwendung von etwa 80.000,- € pro auflösende 
Gemeinde in Aussicht. Dazu seinen weitere Maßnahmen förderfähig, die geeignet sind, das 
gemeindliche Zusammenwachsen zu beschleunigen und zu unterstützen. Gespräche über 
diese Zuschüsse seien jedoch erst Ziel führend, nachdem die Gemeinden den Fusionswillen 
ernsthaft durch einen entsprechenden Beschluss bekundet hätten.

Die Gemeinden Mallentin und Papenhusen haben sich zwischenzeitlich bereits auf einen 
ersten Vertragsentwurf geeinigt, der eine Fusion dieser beiden Gemeinden auf Augenhöhe 
vorsieht. Dieser Entwurf soll jetzt in den beiden Verwaltungen ausgestaltet und dann in den 
jeweiligen Gemeindevertretungen beschlossen werden. Beide Gemeinden signalisierten 
dabei auch, dass sie sich eine Beteiligung von Börzow und Bernstorf durchaus vorstellen 
könnten, möchten jedoch möglicht noch in diesem Jahr, spätestens Anfang Januar 2012 
einen entsprechenden Fusionsvertrag unterzeichnen, um damit die Verhandlungen im 
Innenministerium fortsetzen zu können. Aus diesem Grunde war eine abschließende 
Stellungnahme der Gemeinden Bernstorf und Börzow notwendig geworden und die 
Verwaltung hatte entsprechende Beschlussvorlagen inklusive des oben genannten 
Vertragsentwurfs in Absprache mit den beiden Bürgermeistern zur Beratung und 
Beschlussfassung vorgelegt. Beide Gemeindevertretungen haben in den zurückliegenden 
Gemeindevertretersitzungen der Beschlussvorlage mit der Mehrheit aller Gemeindevertreter 
zugestimmt, so dass der Weg für eine große Fusion im Jahre 2014 frei ist, sofern die 
Verhandlungen mit dem Innenministerium hinsichtlich der Zuweisungen erfolgreich 
abgeschlossen werden können.

Vor einer erneuten Gesprächrunde im Innenministerium sind daher jetzt die Gemeinden 
Mallentin und Papenhusen gefordert, zum zukünftigen Vorhaben eine verbindliche 
Stellungnahme abzugeben. Der Vertragsentwurf ist der dem Anhang zur Beschlussvorlage 
zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:
- Entwurf eines Fusionsvertrages



1. Entwurf (Stand 28.09.2011)

G e b i e t s ä n d e r u n g s v e r t r a g
zur Auflösung der Gemeinden Bernstorf, Börzow, Mallentin und Papenhusen 

sowie zur Neubildung der Gemeinde Stepenitztal (= Arbeitsname, kann so 
übernommen werden oder später über Bürgerentscheid festgelegt werden)

Die Gemeinde Bernstorf, vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Günter Cords und 
den 1. Stellv. Bürgermeister Herrn Philipp Graf von Bernstorff

sowie

die Gemeinde Börzow, vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Peter Koth und die 
1. Stellv. Bürgermeisterin Frau Bärbel Kock

sowie

die Gemeinde Mallentin, vertreten durch die Bürgermeisterin, Frau Silvia Wigger und 
den 1. Stellv. Bürgermeister Herrn Rüdiger Schwarz

sowie 

die Gemeinde Papenhusen, Vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Karl-Heinz 
Roxin und die 1. Stellv. Bürgermeisterin Frau Petra Kowal

schließen aufgrund der Beschlüsse
der Gemeindevertretung Bernstorf vom ………………………. ,
der Gemeindevertretung Börzow vom ……………………..,
der Gemeindevertretung Mallentin vom .................................. und
der Gemeindevertretung Papenhusen vom .................................. .
folgenden Vertrag:

§ 1
Gemeindezusammenschluss

(1) Die Gemeinden Bernstorf, Börzow, Mallentin und Papenhusen lösen sich als 
Rechtssubjekte auf und schließen sich gemäß § 11 Abs. 2 Kommunalverfassung 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) zu einer neuen Gemeinde zusammen.

(2) Die Vertrag schließenden Parteien sind sich darüber einig, dass die neue 
Gemeinde dem Amt Grevesmühlen Land angehört. Die Amtsausschüsse des Amtes 
Schönberger-Land und des Amtes Grevesmühlen-Land haben einer 
dementsprechenden Änderung der Ämtergrenzen zugestimmt. (Muss natürlich erst 
noch beschlossen werden)

§ 2
Gemeindename



Die neue Gemeinde führt vorbehaltlich der Genehmigung durch das 
Innenministerium gemäß § 8 Abs. 1 KV M-V den Namen Stepenitztal (Hinweise zur 
Namenswahl siehe Anlage)

§ 3
Wappen und Siegel

(1) Die neue Gemeinde Stepenitztal beabsichtigt ein/kein Wappen zu führen. (Falls ja 
müsste hier eine Beschreibung hin)

(2) Die neue Gemeinde Stepenitztal führt ein Dienstsiegel mit dem Wappen der 
Gemeinde mit der Umschrift GEMEINDE STEPENITZTAL · LANDKREIS 
NORDWESTMECKLENBURG oder führt als Dienstsiegel das kleine Landessiegel 
mit dem Wappenbild des Landesteils Mecklenburg, einem hersehenden Stierkopf mit 
abgerissenem Halsfell und Krone und der Umschrift GEMEINDE STEPENITZTAL · 
LANDKREIS NORDWESTMECKLENBURG.

§ 4
Rechtsnachfolge

Die neue Gemeinde Stepenitztal wird mit dem Tag des Wirksamwerdens dieses 
Vertrages Rechtsnachfolgerin der Vertrag schließenden Gemeinden. 

§ 5
Ortsteile

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die bestehenden Ortsteile der  
Gemeinden - Bernstorf, Bernstorf-Ausbau, Jeese, Pieverstorf, Strohkirchen, 
Wilkenhagen, Wölschendorf, Bonnhagen, Börzow, Gostorf, Volkenshagen, 
Greschendorf, Hof Mummendorf, Mallentin, Roxin, Schmachthagen, Blüssen, 
Hanstorf, Kirch Mummendorf, Papenhusen und Rodenberg – mit Wirksamwerden 
des Vertrages jeweils Ortsteile der neuen Gemeinde Stepenitztal werden.

§ 6
Wahrung der Eigenart

Die neue Gemeinde .Stepenitztal wird die Interessen aller Vertrag schließenden 
Gemeinden wahren. Das  kulturelle und gesellschaftliche Leben soll gepflegt und 
weitergeführt werden; insbesondere sind die bestehenden Einrichtungen in allen 
künftigen Ortsteilen gleich zu behandeln.

§ 7
Ortsrecht

(1) Das Ortsrecht der vertragsschließenden Gemeinden gilt, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, im Gebiet der jeweiligen Gemeinde solange weiter, bis ein 
neues einheitliches Ortsrecht  der neuen Gemeinde in Kraft tritt, längstens jedoch 



ein Jahr. Die Gemeinde Stepenitztal schafft innerhalb eines Jahres nach 
Wirksamwerden des Vertrages ein einheitliches Ortsrecht. 

(2) Soweit für Rechte und Pflichten die Dauer des Wohnens in einer Gemeinde 
maßgebend ist, gilt das ununterbrochene Wohnen in den Vertrag schließenden 
Gemeinden als solches in der neuen Gemeinde Stepenitztal .

§ 8
Gemeindevertretung

(1) Gemäß § 44 Abs. 7 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes Mecklenburg-
Vorpommern (LKWG M-V) findet auf dem Gebiet der neuen Gemeinde 
Stepenitztal eine Ergänzungs- oder Neuwahl statt. 

Nach dem Stand der Einwohnerzahl vom 30.06.2011 sind ? Gemeindevertreter 
und der ehrenamtliche Bürgermeister aus dem Gebiet der neuen Gemeinde 
Stepenitztal zu wählen. (Abfrage beim statistischen Amt steht noch aus)
Der Wahltermin soll nach dem Willen der Vertrag schließenden Parteien mit dem 
Tag der nächsten regulären Kommunalwahl im Jahre 2014 zusammenfallen.

(2) Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass mit Stattfinden der nächsten 
regelmäßigen Hauptwahl zur Gemeindevertretung ? Wahlbezirke gebildet 
werden. Die ? Wahlbezirke bleiben bei allen folgenden Gemeindewahlen 
bestehen sofern nicht ein Beschluss mit der Mehrheit aller Gemeindevertreter 
über die Neubildung von Wahlbezirken oder Wahlbereichen gefasst wird. (Hier 
sollte auch festgelegt werden, welches die Wahlbezirke sein sollen bzw. wie sie 
abzugrenzen sind)

§ 9
Übernahme von Bediensteten

Die vorhandenen Bediensteten in den vertragsschließenden Gemeinden werden von 
der neuen Gemeinde Stepenitztal übernommen.

§ 10
Festlegungen aus den Fusionsverhandlungen

(1) Auf die Bildung von Ortsteilvertretungen nach § 42 KV M-V wird / wird nicht 
verzichtet. 

(2) Die Hebesätze für die Realsteuern in den Haushaltssatzungen für 2014 der 
vertragsschließenden Gemeinden sind wie folgt festzusetzen: 

Grundsteuer A: XXX (Bisher: XXX)
Grundsteuer B: XXX (Bisher: XXX)
Gewerbesteuer: XXX (Bisher: XXX)
Hundesteuer: XXX (Bisher: XXX)



(3) Die Gemeinden sind sich darüber einig, dass ihre Haushalte im Jahre 2013 in 
den Haushaltsansätzen und der Haushaltsführung bis zum Jahresabschluss 
2013 fortgeführt werden.

(4) Die Gemeinden sind sich darüber einig, dass die nach § 10 
Finanzausgleichsgesetz M-V vorgesehenen Sonderbedarfszuweisungen zur 
Verwirklichung nachfolgend aufgeführter Investitionen bzw. Baumaßnahmen 
verwendet werden sollen:    
…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………........
...............................................................................................................................
........................................................................................................................  
Die aufgeführten Maßnahmen sind gleichrangig zu betrachten und je nach 
Investitionsreife und Notwendigkeit durchzuführen. Über die Reihenfolge der 
Maßnahmen entscheidet daher die neue Gemeindevertretung. Nach Verbrauch 
der Mittel wird entsprechend der Haushaltslage der neuen Gemeinde über die 
Realisierung der weiteren Maßnahmen entschieden.

(5) Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass die freiwilligen Feuerwehren 
der sich auflösenden Gemeinden mit dem Status einer selbständigen Ortswehr 
erhalten bleiben, so lange wie es die Anzahl der aktiven Kameradinnen und 
Kameraden zulässt. Mit Wirksamwerden des Gebietsänderungsvertrags sind 
die Ehrenbeamten (Gemeindewehrführer gem. § 129 Abs. 1 Nr. 3 KV M-V i. V. 
m. § 32 Abs. 1 Landesbeamtengesetz zu verabschieden. Bis zur Wahl des 
künftigen Gemeindewehrführers üben sie die Funktion eines Ortswehrführers 
aus. (Hier ist auch folgendes Modell denkbar, z. B. eine Wehr mit ? 
Standorten.)

(6) Die Jugend- und Seniorenarbeit wird  in der bisherigen Form in personeller und 
sächlicher Hinsicht fortgeführt. Ist die Fortführung, aus welchen Gründen auch 
immer, nicht durchführbar, entscheidet die neue Gemeindevertretung über die 
weitere Ausgestaltung der gemeindlichen Jugend- und Seniorenarbeit.

§ 11
Wohlverhalten

(1) Die Vertrag schließenden Gemeinden verpflichten sich, keine arbeitsrechtlichen 
Verhältnisse (Neueinstellungen) ab dem Zeitpunkt der Aufnahme der 
Vertragsverhandlungen zu diesem Vertrag zu begründen, bzw.
nur in gegenseitigem Einvernehmen vorzunehmen.

(2) Bis zum Zeitpunkt  des Wirksamwerdens dieses Vertrages verpflichten sich die 
Gemeinden, Änderungen von Satzungen gegenseitig mitzuteilen.

§ 12
Regelungen von Streitigkeiten

Bei Streitigkeiten über die Auslegung dieses Vertrages entscheidet die zuständige 
Rechtsaufsichtsbehörde.



§ 13
Salvatorische Klausel

Vorstehender Vertrag ist im Geiste der Gleichberechtigung und Vertragstreue 
geschlossen worden. Sollte eine der vorgesehenen Regelungen derzeit oder künftig 
geltendem Recht widersprechen, so soll sie durch eine rechtmäßige Regelung 
ersetzt werden, die dem Willen der Vertragsparteien entspricht oder zumindest nahe 
kommt.

§ 14
Wirksamwerden

Der Vertrag wird mit Wirkung vom 01.01.2014 nach Genehmigung durch die 
Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg wirksam.

Unterschriften ....



Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich

Gemeinde Mallentin

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Hauptamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/04GV/2011-021
öffentlich

27.10.2011
Scheiderer, Pirko

Abberufung des weiteren Mitglieds der Gemeinde Mallentin im 
Amtsausschuss
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Gemeindevertretung Mallentin

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beruft Herrn Rüdiger Schwarz als weiteres Mitglied der Gemeinde 
Mallentin im Amtsausschuss mit Wirkung vom 01. Januar 2012 ab.



Vorlage VO/04GV/2011-021 Seite: 2/2

Sachverhalt: 
Am 05.09.2011 trat die neue Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) in Kraft. Darin enthalten ist eine Änderung des § 132 Abs. 2 KV M-V, welche für 
eine Reduzierung der Größe der Amtsausschüsse sorgt, indem weitere Mitglieder, die von 
den Gemeinden neben dem Bürgermeister in den Amtsausschuss zu entsenden sind, künftig 
erst Gemeinden mit mehr als 1000 Einwohnern zustehen. 

Diese Verkleinerung tritt gemäß § 176 Abs. 4 KV M-V zum 01.01.2012 in Kraft, welcher 
gleichzeitig die Gemeindevertretungen zur Abberufung der weiteren Mitglieder verpflichtet.

Finanzielle Auswirkungen:
Durch die Verkleinerung des Amtsausschusses um insgesamt acht weitere Mitglieder sinken 
die Aufwendungen für Sitzungsgelder in diesem Gremium. Unter Zugrundelegung von 
durchschnittlich fünf Sitzungen jährlich ergibt sich eine Einsparung von 1.200,00 € pro Jahr.

Anlage/n:
- Auszug aus der KV M-V §§ 132, 176
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